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Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen Berlin, den 27. November 2018 
- IV A 22 - Telefon   9(0) 139 - 4763 
 martina.weeger@sensw.berlin.de 
 
 
An die 

Vorsitzende des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin     

über  

Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
Nachfragen zum 
Mietenkonzept für den Sozialen Wohnungsbau 2019 
 
Anlagen 
 
73. Sitzung des Abgeordnetenhauses von Berlin am 10. Dezember 2015 
Drucksache Nr. 17/2600  - Auflagen zum Haushalt 2016/2017 
 
40. Sitzung des Hauptausschusses am 21. November 2018 
Schreiben SenStadtWohn – IV A 22 – vom 13. November 2018, rote Nr. 1542 
 
Kapitel 1295, Titel 16141 Erträge aus Wohnungsbauförderdarlehen 

Ansatz 2018: 8.625.000,00 € 
Ansatz 2019: 4.200.000,00 € 
Ist 2017: 9.886.519,66 € 
Verfügungsbeschränkungen: 0,00 € 
Aktuelles Ist (26.11.2018): 11.378.854,57 € 
 
Kapitel 1295, Titel 18141 Rückflüsse von Wohnungsbauförderdarlehen 

Ansatz 2018: 195.000.000,00 € 
Ansatz 2019: 195.000.000,00 € 
Ist 2017: 347.149.330,40 € 
Verfügungsbeschränkungen: 0,00 € 
Aktuelles Ist (26.11.2018): 153.628.943,72 € 
 
Kapitel 1295, Titel 66106 Schuldendiensthilfe für die Eigentumsförderung 

Ansatz 2018: 56.000.000,00 € 
Ansatz 2019: 55.000.000,00 € 
Ist 2017: 63.994.124,52 € 
Verfügungsbeschränkungen: 0,00 € 
Aktuelles Ist (26.11.2018): 60.920.948,47 € 
 
Kapitel 1295, Titel 68127 Zuschüsse zur Begrenzung der Mieten im sozialen Wohnungsbau 

Ansatz 2018: 28.300.000,00 € 
Ansatz 2019: 51.900.000,00 € 
Ist 2017: 1.655.913,08 € 
Verfügungsbeschränkungen: 0,00 € 
Aktuelles Ist (26.11.2018): 6.148.625,63 € 
 

berste
Schreibmaschine
1542 B
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Der Hauptausschuss hat in seiner o.g. Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„Die Fraktionen können der Geschäftsstelle des Hauptausschusses bis Freitag, 23.11.2018, 
Fragen zum Schreiben 1542 übermitteln, die von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
und Wohnen bis zur Sitzung am 05.12.2018 beantwortet werden sollen. 
 
Entsprechend der o.a. Vereinbarung wurden bisher folgende Fragen von den Fraktionen 
eingereicht: 
Fraktion Die Linke: 
1. Wir bitten um Übermittlung der Förderbestimmungen (incl. Muster eines Fördervertrages) für 
die IBB-Baudarlehen 
2. Wir bitten um Darstellung, ob - und wenn ja, warum - der Fördernehmer in der Ruhephase 
(zwischen Ende der aktiven Förderung und Beginn der Rückzahlung der 
Aufwendungsdarlehen) die Mieten erhöhen kann. Beruht dies auf dem Vertrag zur 
Anschlussfinanzierung? 
3. Wir bitten um Übermittlung der Verträge zur Barwertablösung.“ 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis. 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Zu Frage 1: 
In Anlage 1 ist ein Bewilligungsbescheid für die Förderung  gemäß den 
Wohnungsbauförderungsbestimmungen 1990- (WFB 1990) und den „ Richtlinien für den 
Einsatz von Baudarlehen im öffentlich geförderten sozialen Mietwohnungsbau“ beigefügt.  
Anlage 1 a) enthält den Bewilligungsbescheid und Anlage 1 b) die entsprechenden 
Förderungsbestimmungen sowie die Richtlinie. 
 
Zu Frage 2: 
1. Mietsteigerungen innerhalb der Ruhephase ergeben sich aus den jeweils maßgeblichen 

Anschlussförderungsrichtlinien. Demnach ist der Eigentümer verpflichtet, die Miete nach 
Ablauf des Förderungszeitraumes jährlich um 0,1278 EUR/ m² Wfl. mtl. zu erhöhen (siehe 
AnschlussförderungRL 1988, Ziffer 2.5.5.; AnschlussförderungRL 1993; Ziffer 3.1 Abs. 4 (f) 
und AnschlussförderungRL 1996, Ziffer 3.1 Abs. 4 (g)). Die Anschlussförderungsrichlinien 
sind als Anlage 2 beigefügt.  

2. Da in der Ruhephase noch Fremdmittel valutieren und zu bedienen sind, befinden sich diese 
Objekte in der wirtschaftlichen Unterdeckung. Jährliche Mietsteigerungen reduzieren in der 
Ruhephase diese Unterdeckung und helfen damit, Insolvenzen mit den Konsequenzen für 
die übernommenen Landesbürgschaften und ausgezahlten Aufwendungsdarlehen zu 
vermeiden. 

 
Zu Frage 3: 
Ein abgeschlossener Vertrag zur „Rückzahlung von Aufwendungsdarlehen der 
Wohnungsbauprogramme 1972 bis 1978 (AD-Vertrag-Private) ist beispielhaft als Anlage 3 
beigefügt. 
 
In Vertretung  
 
 
 
 
Sebastian Scheel 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 












































































































